
ständnis aus dem Gefängnis holen könne. Über das auf diese Weise
erzielte Geständnis informierte sie umgehend die Strafverfolgungs-
behörden.44

Lösung: Da die Privatperson S hier allein aus Initiative der
Strafverfolgungsbehörden heraus agiert und von diesen ge-
zielt damit beauftragt wurde, die B mittels Schwindels über
ihre Fähigkeiten als Wahrsagerin zu einem Geständnis zu
bringen, hat hier eine Zurechnung zu erfolgen. Es handelt
sich insoweit faktisch um eine staatliche Beweisbeschaffung,
die sich an den gesetzlichen Vorgaben der StPO zu messen
hat. Da das bewusste Vorspiegeln von Tatsachen unter den
Begriff der Täuschung iSd § 136 a I 1 StPO zu subsumieren
ist,45 liegt insoweit eine verbotene Vernehmungsmethode vor.
Nach § 136 a III 2 StPO folgt daraus ein Beweisverwertungs-
verbot.46

E. FAZIT

Geht es in der Klausur um die Frage der Verwertbarkeit
privatbeschaffter Beweismittel, braucht man nicht in Panik
zu verfallen. Es hat sich vielmehr gezeigt, dass sich durch
Kenntnisse der allgemeinen Beweisverbotslehre und ins-

besondere die Unterscheidung zwischen unselbstständigen
und selbstständigen Beweisverwertungsverboten ein Groß-
teil der Konstellationen dieses Problemkreises lösen lassen.
Handeln die Privatpersonen bei der Beweismittelbeschaf-
fung aus eigener Initiative heraus, scheidet – mit Ausnahme
eines (extremen) Verstoßes gegen die Menschenwürde bzw.
der Menschrechte – eine Verwertung nur bei Vorliegen
eines selbstständigen Beweisverwertungsverbots aus. Es
finden somit die allgemeinen Grundsätze Anwendung.
Gleiches gilt, wenn die Privatpersonen von den Strafverfol-
gungsbehörden gezielt mit der Beweisbeschaffung beschafft
werden. Es handelt sich dann faktisch um staatliche Be-
weisbeschaffung, für die im Falle von Verfahrensfehlern
ein unselbstständiges Beweisverwertungsverbot in Rede
steht.

44 Vgl. BGHSt 44, 129 = NJW 1998, 3506.
45 BeckOKStPO/Monka, Beck‘scher Online-Kommentar StPO, 39. Ed. 1.1.2021,

§ 136 a Rn. 17.
46 Wäre die Rechtsfolge eines Beweisverwertungsverbots in § 136 a III 2 StPO nicht

gesetzlich normiert, müsste auf das allgemeine Problem, inwieweit aus einem Ver-
stoß gegen Beweiserhebungsvorschriften ein sog. unselbstständiges Beweisverwer-
tungsverbot resultiert, angesprochen werden. Die Rechtsprechung wendet hier
regelmäßig die sog. Abwägungslehre an.
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& SACHVERHALT

Im Jahr 2019 brachte die in Deutschland ansässige X-AG eine Modellreihe mit Dieselmotoren
einer neuen Bauart auf den Markt. Zuvor gab es jedoch unterschiedliche Komplikationen: In
der Entwicklungsphase wurde seitens der Forschungs- und Entwicklungsabteilung fest-
gestellt, dass der konstruierte Motor im regulären Fahrbetrieb voraussichtlich die gesetzlich
vorgeschriebenen Abgasgrenzwerte nicht einhalten werde. Das Problem ließe sich zwar
grundsätzlich durch ein Abgasreinigungssystem lösen, jedoch nicht zu vertretbaren Kosten.
Die leitende Ingenieurin L integrierte daraufhin eine versteckte Software in den Prototyp,
mittels derer die Abschalteinrichtung in der Motorsteuerung manipuliert wurde. Hierdurch
zeigte das Fahrzeugmodell wahrheitswidrig an, die Abgaswerte einzuhalten. L stellte diesen
Prototyp dem Vorstand der X-AG, bestehend aus A, B und C, vor, dem die endgültige
Entscheidung über die Massenproduktion zustand. Sie wies den Vorstand auf die manipulier-
te Software hin. A, B und C leiteten den Vorgang an die Rechtsabteilung der X-AG weiter.
Diese kam zu dem Ergebnis, dass der Einsatz der Software gegen gesetzliche Umweltvor-
schriften verstoße. Infolgedessen seien Fahrzeuge des Modells im Wert vermindert. Ferner
könne dies dazu führen, dass der betroffene Fahrzeugtyp keine Typgenehmigung erhalte.
Sollte die Manipulation zunächst unentdeckt bleiben und der Fahrzeugtyp so in den Handel
gelangen, drohten im Falle einer späteren Entdeckung für den Endkunden nachteilige Folgen,
insbesondere die Stilllegung des Fahrzeugs. Auch seien die rechtlichen Konsequenzen für die
X-AG und die hierdurch drohenden Folgen im Einzelnen nicht absehbar; möglich seien etwa
Schadensersatzansprüche und Bußgelder.

* Die Autorin Magnus ist Vertreterin der Professur für Strafrecht an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und die Autorin
Heß ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Bucerius Law School. Die Autoren danken Richter Dr. Matthias Ziegler für
wertvolle Vorarbeiten. Der Sachverhalt ist inspiriert durch den VW-Abgasskandal.
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A und B stimmten in der anschließenden Vorstandssitzung überein, dass eine weitere Ver-
zögerung der Serienproduktion der neuen Modellreihe Wettbewerbsnachteile nach sich zie-
hen könnte. Dies gelte es zu verhindern. Sie sprachen deshalb ab, trotz der Einschätzung der
Rechtsabteilung bei der Abstimmung für die Produktion und den Vertrieb des manipulierten
Modells zu stimmen. Ferner stimmten A und B absprachegemäß dafür, die Täuschung gezielt
gegenüber nachgelagerten Vertriebsebenen zu verbergen. Dabei nahm A billigend in Kauf,
dass die Vertriebsebenen den Kunden explizit die Mangelfreiheit des Modells versichern
würden. Damit war die nach der Satzung der X-AG vorgesehene Mehrheit für die Massen-
produktion trotz der Gegenstimme der C erreicht. A und B war bewusst, dass sie mit ihrem
Abstimmverhalten gegen die Satzung der X-AG verstießen. Diese schrieb einerseits vor, dass
der Vorstand bei seinen Entscheidungen Umweltvorschriften wie etwa Emissionsgrenzwerte
einzuhalten habe. Andererseits gebot sie, niemals die Kundschaft zu täuschen. Die Vorschrif-
ten der Satzung bezweckten unter anderem, finanzielle Nachteile in Form von Sanktionen für
die X-AG zu vermeiden.

Die Manipulation blieb im behördlichen Überprüfungsverfahren unentdeckt. Nach ergange-
ner Typengenehmigung ging das Modell mit manipulierter Software in die Serienproduktion.
Der Vertrieb sollte für das Geschäftsmodell der X-AG typisch nur über Partnerautohäuser
erfolgen. Die Partnerautohäuser wie das des Einzelkaufmanns H erwarben die manipulierten
Fahrzeuge jeweils zum Kaufpreis von 40.000 EUR und verkauften diese selbstständig an den
Endkunden. Ansprechpartner des H war der in der Vertriebsabteilung der X-AG arbeitende
Mitarbeiter M. Dieser hatte H gegenüber die Mangelfreiheit des Modells entsprechend
bisheriger Praxis in der X-AG ausdrücklich versichert.

Im Jahr 2020 besuchte K das Autohaus des H und erwarb ein Fahrzeug der manipulierten
Modellreihe zum Kaufpreis von 40.000 EUR. Weder H noch M wussten um die „Schum-
melsoftware“ in dem an K verkauften Fahrzeug. Auch H erklärte gegenüber K, dass das
Fahrzeug mangelfrei sei. Wie auch H hätte K das Auto weder gekauft noch den Kaufpreis
beglichen, wenn ihm nicht dessen Mangellosigkeit versichert worden wäre.

Im Jahr 2021 wurde der Einsatz der „Schummelsoftware“ entdeckt und durch die Medien
auch der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Infolgedessen wurde die X-AG von zahl-
reichen Abnehmern der Fahrzeuge erfolgreich auf Schadensersatz in Anspruch genommen.
Zudem wurde gegen die X-AG ein Bußgeld in Höhe von 1 Mrd. EUR erlassen.

Aufgabe: Strafbarkeit des A nach dem StGB?

Bearbeitungshinweise: Gegebenenfalls erforderliche Strafanträge sind gestellt. L war in dem Pro-
duktionsprozess nach der Entscheidung des Vorstands nicht mehr involviert. Es ist davon auszugehen,
dass dem Fahrzeugtyp die Zulassung zum Straßenverkehr entzogen werden wird, wenn eine Nachbesse-
rung des Motors nicht erfolgt. Ohne Manipulation wären Fahrzeuge der Modellreihe 40.000 EUR wert
gewesen, infolge der „Schummelsoftware“ waren sie nur 36.000 EUR wert. Es ist davon auszugehen,
dass § 434 BGB aF Anwendung findet.

& LÖSUNG

A. STRAFBARKEIT DES A GEM. §§ 263 I, III 2 NR. 1 VAR. 1, 2 VAR. 2, 25 I VAR. 2 STGB
(DURCH H)

Indem A für die Massenproduktion des manipulierten Prototyps abstimmte und infolge
dessen H dem K mitteilte, dass das Kaufobjekt mangelfrei sei, könnte sich A gem. §§ 263 I,
III 2 Nr. 1 Var. 1, 2 Var. 2, 25 I Var. 2 StGB wegen Betruges durch H gegenüber und zulasten
des K und zugunsten des H strafbar gemacht haben.

I. Tatbestand

1. Objektiver Tatbestand

a) Täuschung über Tatsachen

Eine Täuschung ist „jedes Verhalten mit Erklärungswert, das darauf gerichtet ist, durch
Einwirkung auf die intellektuelle Vorstellung eines anderen eine Fehlvorstellung zu erzeu-
gen“ (Satzger/Schluckebier/Widmaier/Satzger, StGB, 5. Aufl. 2021, StGB § 263 Rn. 30); sie
muss daher „objektiv dazu geeignet sein, einen Irrtum zu erregen“ (Satzger/Schluckebier/
Widmaier/Satzger, 5. Aufl. 2021, StGB § 263 Rn. 31). Tatsachen sind konkrete Zustände oder
Vorgänge aus Gegenwart und Vergangenheit, die dem Beweis zugänglich sind (Schönke/

Täuschung über Tatsachen
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